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Hauptverband Anbei erhalten Sie: mit der Bitte um: Anlagen 

der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs o Anruf 

A-1010 Wien, Schauflergasse 6/5 . Tel. (02 22) 63 02 27 . Fax: 533 21 04 o Erledigung o Rückgabe 

o Kenntnisnahme 0 erbeten bis/am 
0 ____ _ o Stellungnahme 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Dr.Karl Renner-Ring ;) 

Anbei überreicht der Hauptverband je 25 
Exemplare unserer Stellungnahmen zum 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetz sowie zum 
Entwurf des BG Verbot des Verbrennens biogener 

1017 Wien 

r--·_· -----T-Z-E-N.I-.,·u+-~~!"1~~ naUen zu Ihrer gef. Kenntnisnahme . 
. ;jetrifft J~SE " I v ... tl;: 
~~~~~. i -:tZ: .. :~1 ... ~ fJl11~ 
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HAUPTVERBAND 
DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTSBETRIEBE 

ÖSTERREICHS 

Betr.: Ihre Zahl 13.141/05-1 3/92; 
Novellenentwürfe 
Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 
Agrarbehördengesetz 

An das 
Bundesministerium für Land­
und Forstwirtschaft 
Stubenring 1 
1012 Wien 

Sehr geehrte Damen und Herren ! 

1992 12 14 
Wien, am .................................................................. .. 

1010, SCHAUFLERGASSE SN, TELEFON __ 
TELEGRAMMADRESSE PRIVATFORSTE WIEN 

Tel.53?fJ227 

Der Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe dankt für die Ge:~gen­

heit zur Stellungnahme zu den Entwürfen von Novellen zum Flurverfassungs-Grund­

satzgesetz und zum Agrarbehördengesetz und teilt mit, daß unsererseits keine 

Einwände bestehen, sondern die ver' geschlagenen Veränderungen aus den in den 

Erläuterungen gen8nnten Gründen und im Interesse der Verfahrens beschleunigung 

und einer Verbesserung der Rechtsstellung der Grundeigentümer begrüßt werden. 

Das Präsidium des Nationalrates wird gleichzeitig durch Übersenden von 25 Exem­

plaren dieser Stellungnahme verständigt. 

Mit freundlichen Grüßen 
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